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Einheitlicher Ansprechpartner Berlin
Wenn Sie in Berlin unternehmerisch oder beruflich tätig werden möchten, kann der
Einheitliche Ansprechpartner Berlin Ihnen helfen. Er informiert Sie über die
erforderlichen Schritte und unterstützt Sie bei der Abwicklung von
Verwaltungsverfahren.

Der Einheitliche Ansprechpartner Berlin ist Teil eines europaweiten Netzwerks und
ermöglicht Ihnen einen einfachen Zugang zu Verwaltungsdienstleistungen und
Behörden.

Der Einheitliche Ansprechpartner Berlin hilft Ihnen bei folgenden
Anliegen:

Wenn Sie in Berlin ein Unternehmen gründen möchten.
Wenn Sie Ihre berufliche Qualifikation für eine bestimmte Tätigkeit in Berlin
anerkennen lassen möchten.

Der Einheitliche Ansprechpartner Berlin informiert Sie über:

Wie Sie einen Antrag stellen und welche Unterlagen benötigt werden.
Welche Behörden zuständig sind.
Die Kosten und die Dauer des Verwaltungsverfahrens.

Über die Online-Plattform des Einheitlichen Ansprechpartners Berlin können Sie
Ihre Anliegen komplett online einreichen und das gesamte Verwaltungsverfahren
elektronisch abwickeln. Der Einheitliche Ansprechpartner nimmt Ihren Antrag
entgegen und leitet ihn an die zuständigen Behörden weiter. Sie sparen sich
dadurch die Behördengänge und die Kommunikation mit den zuständigen Stellen.

Wie funktioniert es?

Eine Übersicht aller verfügbaren Online-Dienstleistungen finden Sie unter
"Weiterführende Informationen".
Viele Dienstleistungen können Sie direkt starten, online ausfüllen und einreichen.
Bei manchen Dienstleistungen, müssen Sie sich zuerst mit der BundID anmelden.
Hierfür müssen Sie bei BundID ein Benutzerkonto erstellen. Wir erklären Ihnen, wie
das geht, Schritt für Schritt, unter "Login-Bereich mit BundID" bei "Weiterführende
Informationen" bzw. bei der jeweiligen Dienstleistung unter "Online-Abwicklung".

Voraussetzungen
Den Service des Einheitlichen Ansprechpartners können nutzen:

Dienstleister,1.
Unternehmen,2.
Gründer und3.
Personen, die sich Ihre Berufsqualifikation anerkennen lassen wollen4.

aus
der Bundesrepublik Deutschland,
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) oder
einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), zurzeit
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Island, Liechtenstein oder Norwegen.

Erforderliche Unterlagen
Je nach Anliegen
Welche Unterlagen Sie einreichen müssen, hängt von Ihrem konkreten
Vorhaben ab. Nähere Informationen finden Sie im Service-Portal Berlin auf
den jeweiligen Internetseiten der angebotenen Dienstleistungen.

Gebühren

Der Einheitliche Ansprechpartner Berlin erhebt keine Gebühren.
Unsere Informationen und Auskünfte sind gebührenfrei.

Hinweis:
Sie müssen jedoch weiterhin die gesetzlich vorgeschriebenen Gebühren für Ihre
Verwaltungsverfahren bei anderen Behörden und zuständigen Stellen bezahlen. In
einigen Fällen können diese Gebühren jedoch günstiger sein, wenn Sie ihr Anliegen
online über den Einheitlichen Ansprechpartner einreichen (z.B. bei der Online-
Registrierung Ihres Gewerbes).
Die Gebührenhöhe variiert je nach Verwaltungsverfahren. Informationen dazu
finden Sie in den Beschreibungen der jeweiligen Dienstleistungen.

Rechtsgrundlagen
Gesetz über den Einheitlichen Ansprechpartner für das Land Berlin
(EAG Bln) § 2
(https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-EAnsprPGBE2009V2P2)
Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt
(Dienstleistungsrichtlinie- EU-DLR) Artikel 6
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123
&from=EN)
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Berlin (BQFG Bln) § 13 Abs. 8
(https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BQFGBEV2P13)
Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von
Berufsqualifikationen (Berufsanerkennungsrichtlinie - BQRL) Artikel
57 und Artikel 57a
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02005L0036-201
60524&qid=1471520594347)
Verordnung (EU) 2018/1724 über Einrichtung eines einheitlichen
digitalen Zugangstors (SDG-Verordnung) Anhang III Nr. 1
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32018R1724)
Gesetz über das Verfahren der Berliner Verwaltung (VwVfG BE) § 1
Abs. 1
(https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-VwVfGBE2016pP1)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) §§ 71a bis e
(https://www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/BJNR012530976.html#BJNR01253
0976BJNG001903310)

https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-EAnsprPGBE2009V2P2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123&from=EN
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BQFGBEV2P13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02005L0036-20160524&qid=1471520594347
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02005L0036-20160524&qid=1471520594347
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32018R1724
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-VwVfGBE2016pP1
https://www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/BJNR012530976.html#BJNR012530976BJNG001903310
https://www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/BJNR012530976.html#BJNR012530976BJNG001903310
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Durchschnittliche Bearbeitungszeit
Bereitstellung von Informationen:

auf den Internetportalen: sofort
Anfragen per Mail: in der Regel bis zu 3 Tage

Bearbeitung von Verfahren:
Die Bearbeitungsdauer hängt vom jeweiligen Verfahren ab. Sie finden diese in den
Leistungsbeschreibungen der Verfahren.

Weiterführende Informationen
Übersicht der Onlineverfahren des Einheitlichen Ansprechpartners
Berlin
(https://www.berlin.de/ea/unsere-online-verfahren/service.758896.php)
Login-Bereich mit BundID
(https://www.berlin.de/ea/unsere-online-verfahren/login-bereich-service-kont
o/)
Einheitlicher Ansprechpartner Berlin
(https://www.berlin.de/ea/)
Einheitliche Ansprechpartner in anderen Bundesländern
(https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Mittelstand/einheitlicher-ansprec
hpartner.html)
Einheitliche Ansprechpartner in anderen EU-Ländern
(https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/services/directive
/points-single-contact_de)
Anerkennung in Deutschland
(https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php)
Benutzerleitfaden zur Berufsanerkennungsrichtlinie
(https://www.berlin.de/formularverzeichnis/?formular=/wirtschaft/einheitliche
r-ansprechpartner/benutzerleitfaden-zur-berufsqualifikation.pdf)

Hinweise zur Zuständigkeit

Der Einheitliche Ansprechpartner Berlin ist nur zuständig, wenn Sie in Berlin
unternehmerisch oder beruflich tätig werden wollen.
Der Einheitliche Ansprechpartner Berlin nimmt auch Anfragen aus
Drittstaaten entgegen, es kann jedoch sein, dass die zuständigen Stellen die
elektronische Antragsstellung über den EA ablehnen.
Sie können den Einheitlichen Ansprechpartner Berlin auf deutsch und
englisch kontaktieren.
Die Durchführung der Verwaltungsverfahren findet in der Regel in deutscher
Sprache statt, einige Onlineverfahren sind auch in englischer Sprache
verfügbar.

Hinweis:
Wenn Sie in einem anderen Bundesland der Bundesrepublik Deutschland oder in
einem anderen Land der Europäischen Union (EU) unternehmerisch oder beruflich
tätig werden wollen, finden Sie den passenden Einheitlichen Ansprechpartner unter
„Weiterführende Informationen“.

https://www.berlin.de/ea/unsere-online-verfahren/service.758896.php
https://www.berlin.de/ea/unsere-online-verfahren/login-bereich-service-konto/
https://www.berlin.de/ea/unsere-online-verfahren/login-bereich-service-konto/
https://www.berlin.de/ea/
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Mittelstand/einheitlicher-ansprechpartner.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Mittelstand/einheitlicher-ansprechpartner.html
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/services/directive/points-single-contact_de
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/services/directive/points-single-contact_de
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php
https://www.berlin.de/formularverzeichnis/?formular=/wirtschaft/einheitlicher-ansprechpartner/benutzerleitfaden-zur-berufsqualifikation.pdf
https://www.berlin.de/formularverzeichnis/?formular=/wirtschaft/einheitlicher-ansprechpartner/benutzerleitfaden-zur-berufsqualifikation.pdf

